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Sehr geehrte Damen und Herren 

Am kommenden 24. September entscheiden die Solothurner StimmbürgerInnen an der Urne über das revidierte 
kantonale Bürgerrechtsgesetz.  

Nachdem die Vernehmlassungsvorlage noch weit von den Vorstellungen des BWSo entfernt war, konnte dank der 
Unterstützung vieler Gemeinden und auch des Verbands Solothurnischer Einwohnergemeinden VSEG eine gute 
Gesetzesvorlage realisiert werden. 

Das vorliegende Gesetz erfüllt nun weitgehend die Wünsche des Verbands. Der BWSo-Vorstand stellt sich klar 
hinter die Gesetzesrevision und lehnt deshalb das Referendum der SVP ab. Der Vorstand empfiehlt seinen Mit-
gliedern, der Gesetzesvorlage zuzustimmen. 

Ausführliche Erläuterungen zu einzelnen Punkten können den zwei Beilagen entnommen werden. 

 

 
Beteiligung der Waldeigentümer am Holzverarbeitungszentrum in Luterbach 
Die Holzzentrale Luterbach konnte bis Ende August rund 110 000 m3 Rundholz für die geplante Sägerei sichern.  
Im Kanton Solothurn wird die angestrebte Menge von 30 000 m3 erreicht. Steigen auch die Waldeigentümer in den 
Nachbarkantonen im gleichen Umfang auf das Angebot der HZL ein, ist die Versorgung des geplanten Werkes 
gesichert. 

Gegenwärtig wird das Beteiligungsmodell ausgearbeitet. Angestrebt wird eine Beteiligung der Waldeigentümer an 
der Sägerei in Luterbach in der Höhe von 15 Mio. Franken. Ende September wird die Informationskampagne 
bei den Waldeigentümern starten. Mit der Beteiligung sichern sich die Waldeigentümer einen angemessenen 
Einfluss auf die Strategie des Unternehmens und vor allem auf die Rahmenbedingungen für den Rundholzverkauf. 
Das Werk rückt unsere Region vom Rand ins Zentrum der Holzverarbeitung und sichert so langfristig den Holzab-
satz zu international konkurrenzfähigen Preisen. 
 

Generalversammlung vom 27. Oktober 2006 
Die ordentliche Generalversammlung findet am 27. Oktober 2006 in Winznau statt. Gemäss den revidierten Statu-
ten vom 28. Oktober 2005 sind Anträge der Mitglieder neu sechs Wochen vor der GV an den Präsidenten einzu-
reichen. Das heisst, dass allfällige Anträge bis spätestens am 15. September 2006 beim Präsidenten Otto Mei-
er, Auenstrasse 24, 5013 Niedergösgen, eintreffen müssen. Wir bitten Sie, diese Frist zu beachten und bereits den 
Termin für die Generalversammlung zu reservieren. 

Mit freundlichen Grüssen 

Bürgergemeinden und Waldeigentümer 
Verband Kanton Solothurn BWSo 

Otto Meier, Präsident Geri Kaufmann, Geschäftsführer 
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